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Informationsblatt zum

Ambulanten Operieren
Allgemeine organisatorische Anforderungen

• Ständige Erreichbarkeit der Einrichtung oder des Operateurs bzw. behandelnden Arztes für den Patienten
•  Dokumentation der ausführlichen und umfassenden Information des Patienten über den operativen Eingriff und 

die ggf. notwendige Anästhesie
• Geregelter Informations- und Dokumentationsfluss zwischen den beteiligten Ärzten
•  Sind der vorbehandelnde Arzt und der Operateur bzw. behandelnde Arzt nicht identisch, muss eine Kooperati-

on für die Weiterbehandlung gewährleistet sein
•  Sind der Operateur bzw. behandelnde Arzt und der nachbehandelnde Arzt nicht identisch, muss eine Koopera-

tion für die Nachbehandlung gewährleistet sein
• Geregelte Abfallentsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
•  Die Einrichtung, in der Eingriffe durchgeführt werden, muss über einen Organisationsplan für Notfälle/Notfall-

plan für Zwischenfälle verfügen. Das Personal muss an regelmäßigen Fortbildungen im Notfall-Management 
teilnehmen.

Hygienische Voraussetzungen

• Anwendung fachgerechter Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren
• Sachgerechte Aufbereitung der Medizinprodukte
•Dokumentationen über Infektionen nach Infektionsschutzgesetz, (IfSG)
• Hygieneplan nach IfSG

Bauliche Anforderungen an den Ort der Leistungserbringung 
 
1. Operationen

Räumliche Ausstattung
• Operationsraum
• Personalumkleidebereich mit Waschbecken und Vorrichtung zur Durchführung der Händedesinfektion
•  Raum für die Aufbereitung von Geräten und Instrumenten, Entsorgungsübergaberaum für unreine Güter, Raum 

für Putzmittel. (Eine Kombination dieser drei Räume ist möglich)
• Räume oder Flächen für das Lagern von Sterilgut und reinen Geräten
• ggf. Ruheraum / Aufwachraum für Patienten
• ggf. Umkleidebereich für Patienten

Apparativ-technische Voraussetzungen
• Operationsraum
•  Raumoberflächen (z. B. Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regalsystem, Lam-

pen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, der Fußbo-
denbelag muss flüssigkeitsdicht sein
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•  Lichtquellen zur fachgerechten Ausleuchtung des Operationsraumes und des Operationsgebietes mit Sicherung 

durch Stromausfallüberbrückung, auch zur Sicherung des Monitorring lebenswichtiger Funktionen oder durch 
netzunabhängige Stromquelle mit operationsentsprechender Lichtstärke als Notfallbeleuchtung

•  Entlüftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der eingesetzten Anästhesieverfahren und der hygienischen 
Anforderungen

Wascheinrichtung
•  Zweckentsprechende Armaturen und Sanitätskeramik zur chirurgischen Händedesinfektion

Instrumentarium und Geräte
• Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoffversorgung und Absaugung
• Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung
• OP-Tisch/-Stuhl mit fachgerechten Lagerungsmöglichkeiten
• fachspezifisches, operatives Instrumentarium mit ausreichenden Reserveinstrumenten
• ggf. Anästhesie- bzw. Narkosegerät mit Spezialinstrumentarium (kann auch vom Anästhesisten gestellt werden)

Arzneimittel, Operationstextilien, Verband- und Verbrauchsmaterial
• Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung
•  Operationstextilien bzw. entsprechendes Einmal-Material, in Art und Menge so bemessen, dass ggf. ein Wech-

sel auch während des Eingriffs erfolgen kann
• Infusionslösungen, Verband- und Nahtmaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial

2. Kleinere invasive Eingriffe

Räumliche Ausstattung
• Eingriffsraum
•  Umkleidemöglichkeit für das Personal (einschl. der Möglichkeit zur Händedesinfektion und zur Entsorgung), 

getrennt vom Eingriffsraum
• Fläche für die Lagerung, Entsorgung und Aufbereitung von Geräten bzw. Verbrauchmaterial
• ggf. Ruheraum für Patienten
• ggf. Umkleidebereich für Patienten

Apparativ-technische Voraussetzungen
• Eingriffsraum
•  Raumoberflächen (z. B. Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regalsystem, Lam-

pen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, ggf. flüssig-
keitsdichter Fußbodenbelag

Wascheinrichtung
• zweckentsprechende Armaturen und Sanitärkeramik zur chirurgischen Händedesinfektion

Darüber hinaus sind nach Art und Schwere des Eingriffs und dem Gesundheitszustand des Patienten entsprechend
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Instrumentarium und Geräte
• fachspezifisches, operatives Instrumentarium mit ausreichenden Reserveinstrumenten
• Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung
• Anästhesie- bzw. Narkosegerät mit Spezialinstrumentarium (kann auch vom Anästhesisten gestellt werden)
• Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoffversorgung und Absaugung
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Arzneimittel, Operationstextilien, Verband- und Verbrauchsmaterial
• Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung
•  Operationstextilien bzw. entsprechendes Einmal-Material, in Art und Menge so bemessen, dass ggf. ein Wech-

sel auch während des Eingriffs erfolgen kann
• Infusionslösungen, Verband- und Nahtmaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial

3. Invasive Untersuchungen, vergleichbare Maßnahmen und Behandlungen

Räumliche Ausstattung
• Untersuchungs-/Behandlungsraum

Apparativ-technische Voraussetzungen
• Untersuchungs-/Behandlungsraum
•  Raumoberflächen (z. B. Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regalsystem, Lam-

pen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, ggf. flüssig-
keitsdichter Fußbodenbelag

Wascheinrichtung
• Zweckentsprechende Armaturen und Sanitärkeramik zur chirurgischen Händedesinfektion

Darüber hinaus sind nach Art und Schwere des Eingriffs und dem Gesundheitszustand des Patienten entsprechend
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Instrumentarium und Geräte
• Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung
•  Ggf. Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoffversorgung und Absau-

gung

Arzneimittel
• Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung

4. Endoskopien

Räumliche Ausstattung
• Untersuchungsraum
•  Aufbereitungsraum mit Gewährleistung einer arbeitstechnischen Trennung zwischen reiner und unreiner Zone 

und Putzmittel-/Entsorgungsraum. Eine Kombination dieser Räume ist möglich
• Warte-, Vorbereitungs- und Überwachungszonen/-räume für Patienten
• Getrennte Toiletten für Patienten und Personal
• ggf. Personalumkleideraum und Personalaufenthaltsraum

Apparativ-technische Voraussetzungen
• Untersuchungsraum
• hygienischer Händewaschplatz
•  Raumoberflächen (z. B. Fußboden, Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regal-

system, Lampen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, 
der Fußbodenbelag muss flüssigkeitsdicht sein
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Aufbereitungsraum
• hygienischer Händewaschplatz
•  Raumoberflächen (z. B. Fußboden, Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regal-

system, Lampen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht gereinigt und desinfiziert werden können, 
der Fußbodenbelag muss flüssigkeitsdicht sein

•  Entlüftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der verwendeten Desinfektionsmittel (Chemikalien-/Feucht-
lastentlüftung)

• Ausgussbecken für abgesaugtes organisches Material (unreine Zone)

Instrumentarium und Geräte
•  Die Anzahl der vorzuhaltenden Endoskope, des endoskopischen Zusatzinstrumentariums (z. B. Biopsiezangen, 

Polypektomieschlingen) und der Geräte zur Reinigung und Desinfektion von Endoskopen hängen von dem Un-
tersuchungsspektrum, -frequenz, Zahl und Ausbildungsstand der endoskopierenden Ärzte, Verschleiß der 
Geräte, Notfalldienst und dem Zeitbedarf für die korrekte hygienische Aufbereitung ab

Darüber hinaus sind nach Art und Schwere des Eingriffs und dem Gesundheitszustand des Patienten entsprechend
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Instrumentarium und Geräte
• Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung
•  ggf. Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoffversorgung und Absau-

gung

Arzneimittel
• Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung

Für Röntgenuntersuchungen (z.B. im Rahmen einer ERCP) gelten besondere Anforderungen des Strahlenschut-
zes.

5. Laserbehandlung

Für Laserbehandlungen außerhalb der Körperhöhle gilt zusätzlich zu den Erfordernissen nach
Absatz 2 Nr. 1 bis 4 insbesondere folgende Anforderungen:
•   Raumoberflächen und zur baulichen Ausrüstung des Raumes gehörende Einrichtung sollen diffus reflektierend 

beschaffen sein

Weitere Verpflichtungen aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften und anderen Normen zum Betrieb von La-
seranlagen zu medizinischen Zwecken bleiben davon unberührt.


